
Unternehmer

Ermittlung der für die Buchführungs­
pflicht maßgeblichen Umsatzgrenze
Das Finanzamt kann Unternehmer, 
die nicht nach anderen Gesetzen ver-
pflichtet sind, Bücher zu führen, dazu 
verpflichten, wenn bestimmte Umsatz- 
oder Gewinngrenzen überschritten wer- 
den. Überschreiten z. B. die Umsätze im 
Kalenderjahr den Betrag von 500.000 €, 
muss die Buchführungspflicht vom Be-
ginn des Wirtschaftsjahres erfüllt wer-
den, das der Aufforderung durch das 
Finanzamt folgt.
	 Ein Verein wehrte sich gegen die 
Buchführungspflicht, weil er neben 
umsatzsteuerpflichtigen Umsätzen von 
rund 2.800 € nicht umsatzsteuerbare 
Auslandsumsätze von rund 563.000 € 
erzielt hatte und der Ansicht war, dass 
die nicht umsatzsteuerbaren Aus-
landsumsätze nicht zu berücksichtigen 
waren.

Termine Steuern / Sozialversicherung Januar / Februar 2010

Steuerart Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag   11.01.2010 1   10.02.2010 2

Umsatzsteuer   11.01.2010 3   10.02.2010 4

Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung 5 Entfällt   10.02.2010 

Ende der Schonfrist                    Überweisung 6 
obiger Steuerarten  
bei Zahlung durch:                                 Scheck 7

14.01.2010 15.02.2010 

08.01.2010 05.02.2010

Gewerbesteuer Entfällt 15.02.2010

Grundsteuer Entfällt 15.02.2010

Ende der Schonfrist                    Überweisung  
obiger Steuerarten  
bei Zahlung durch:                                 Scheck 7

Entfällt 18.02.2010

Entfällt 12.02.2010

Sozialversicherung 8 28.01.2010 24.02.2010

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

Seit dem 01.01.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie 
der darauf entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich 
mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den An-
teilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

1	 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern für das 
abgelaufene Kalendervierteljahr; bei Jahreszahlern für das 
abgelaufene Kalenderjahr.

2	 Für den abgelaufenen Monat.
3	 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für 

den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern (ohne Dauerfrist-
verlängerung) für das vorangegangene Kalendervierteljahr.

4	 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für 
den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauer- 
fristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr.

5	 Vgl. Information „Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer-  
Vorauszahlungen“.

6	 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen 
müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeit
raum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben 
werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, 
ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der 
Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge 
erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt.

7	 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst 
drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt 
gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt 
werden.

8	 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind 
einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 
Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu 
vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen 
Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die 
Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei 
Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 26.01./22.02.2010) an die 
jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuch-
führung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- 
und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an 
den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, 
wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach 
Feiertagen fällt.

01 / 2010

Sehr geehrte Damen und Herren,

für den Monat Januar 2010 haben wir Ihnen wieder eine Auswahl aktueller 
Urteile und Entscheidungen aus den Themenbereichen Steuern, Recht und 
Wirtschaft zusammengestellt.
Die Finanzverwaltung verstärkt ihr Augenmerk auf die Einkünfte aus Vermietung 
und Verpachtung. Insbesondere bei Verlusten, die vielfach durch Wohnungsleer-
stand entstehen, wird geprüft, ob die Bemühungen zur Wiedervermietung von 
Wohnungen oder Gewerberäumen ausreichend waren. Unterstützt wird dies 
durch den Bundesfinanzhof, der sogar einen Umbau der länger leer stehenden 
Räume verlangt.
Wird ein betrieblich genutzter Pkw auch privat genutzt, ist üblicherweise die  
1 %-Regelung anzuwenden. Wird dieser Pkw auch für einen zweiten Betrieb 
oder für andere Einkunftsarten genutzt, ist der private Nutzungsanteil um die 
anteilig auf die weitere Nutzung entfallenden Kosten zu erhöhen.

Sollten Sie zur Umsetzung der Informationen oder zu sonstigen Themen  
Fragen haben, sprechen Sie uns bitte an. Wir beraten Sie gerne!
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